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Regeste

Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 5A_709/2024 vom
23. Oktober 2024 | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1.1
Das Bezirksgericht Frauenfeld eröffnete mit Entscheid vom 9. Juli 2024 den Konkurs über
die Gesuchstellerin. Mit Entscheid vom 30. September 2024 wies das Obergericht die
dagegen von der Gesuchstellerin erhobene Beschwerde ab. Da es der Beschwerde zuvor die
aufschiebende Wirkung erteilt hatte, eröffnete es über die Gesuchstellerin den Konkurs mit
Wirkung per 30. September 2024, 11.00 Uhr.

E. 1.2
Dagegen hat die Gesuchstellerin am 17. Oktober 2024 Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben. Mit Verfügung vom 18. Oktober 2024 hat das Bundesgericht das Gesuch um
aufschiebende Wirkung abgewiesen. Gleichentags hat das Bundesgericht der
Gesuchstellerin mitgeteilt, dass es keine Rechtsanwälte vermittelt. Am 22. Oktober 2024
hat die Gesuchstellerin die Beschwerde ergänzt. Mit Urteil 5A_709/2024 vom 23. Oktober
2024 ist das Bundesgericht im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 BGG auf die
Beschwerde mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege hat es abgewiesen und es hat der Gesuchstellerin die
Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- auferlegt. Am 24. Oktober 2024 hat die Gesuchstellerin
mitgeteilt, sie habe jetzt einen Rechtsvertreter, der das Bundesgericht in den nächsten Tagen
informieren werde. Am 6. November 2024 hat die Gesuchstellerin - ohne anwaltliche
Vertretung - um Wiedererwägung des Urteils 5A_709/2024 ersucht. Das Bundesgericht hat
ihr am 7. November 2024 mitgeteilt, dass es eine Wiedererwägung bundesgerichtlicher
Urteile nicht gibt und dass dem Gesuch keine weitere Folge gegeben werde. Ebenfalls am 6.
November 2024 hat die Gesuchstellerin - ohne anwaltliche Vertretung - die Beschwerde im
Verfahren 5A_709/2024 ergänzt. Das Bundesgericht hat diesbezüglich das Verfahren
5A_762/2024 eröffnet. Mit Urteil vom 13. November 2024 hat es die Beschwerde
abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist. Am 12. November 2024 hat die
Gesuchstellerin - immer noch ohne anwaltliche Vertretung - um Revision des Urteils
5A_709/2024 ersucht. Sie verlangt die Aufhebung des Urteils und die Wiederaufnahme des
Verfahrens. Zudem ersucht sie um vorsorgliche Massnahmen (Aussetzung von
Massnahmen, die durch das Urteil veranlasst worden seien, einschliesslich der
Beschlagnahme ihres Autos und der fortgesetzten Betreibungen). Das Bundesgericht hat die
Dossiers 5A_709/2024 und 5A_762/2024 (Letzteres inklusive kantonale Akten)
beigezogen, aber keine Vernehmlassungen eingeholt.



E. 2
Die Revision eines Bundesgerichtsurteils kann nur aus einem der im Gesetz abschliessend
genannten Gründe verlangt werden (Art. 121 bis Art. 123 BGG ). Das Gesuch muss einen
solchen anrufen oder zumindest Tatsachen nennen, die von einem gesetzlichen
Revisionsgrund erfasst sind. Ob im konkreten Fall ein Grund zur Revision vorliegt, ist nicht
eine Frage des Eintretens, sondern der materiellen Beurteilung. Allerdings gelten auch für
die Revision die in Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG genannten Anforderungen. Die Begehren
sind demnach zu begründen, d.h., es ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern einer der
in Art. 121 ff. BGG genannten Revisionsgründe bzw. eine entsprechende Rechtsverletzung
vorliegen soll. Hingegen kann die Revision nicht dazu dienen, die Rechtslage erneut zu
diskutieren und eine Wiedererwägung des strittigen bundesgerichtlichen Entscheides zu
verlangen (Urteil 5F_12/2022 vom 23. Mai 2022 E. 3 mit Hinweis).

E. 3
Die Gesuchstellerin ruft Art. 121 lit. c BGG als Revisionsgrund an. Im Urteil 5A_709/2024
sind jedoch keine Anträge unbeurteilt geblieben. Im Kern stört sich die Gesuchstellerin
daran, dass das Bundesgericht das Urteil 5A_709/2024 vor Ablauf der Beschwerdefrist
gefällt hat. Sie sieht darin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ( Art. 29 Abs. 2 BV ).
Weder die vorzeitige Urteilsfällung noch die angebliche Verletzung des rechtlichen Gehörs
sind jedoch Revisionsgründe. Das Bundesgericht hat das Urteil 5A_709/2024 aufgrund der
Dringlichkeit der Sache vor Ablauf der Beschwerdefrist gefällt, zumal die Gesuchstellerin
nicht angekündigt hat, die Beschwerde ergänzen zu wollen. Die Eingabe vom 24. Oktober
2024 traf beim Bundesgericht erst ein, als das Urteil bereits gefällt war. Ihre die
Beschwerde ergänzenden Ausführungen sind im Übrigen nicht unberücksichtigt geblieben,
sondern waren Gegenstand des Verfahrens 5A_762/2024. Die Gesuchstellerin macht
sodann geltend, erhebliche Tatsachen seien nicht berücksichtigt worden, womit sie sich
sinngemäss auf Art. 121 lit. d BGG bezieht. Sie übersieht jedoch, dass das Bundesgericht
keine Beweisaufnahmen vornimmt und es sich beim Urteil 5A_709/2024 um einen
Nichteintretens-entscheid handelt. Sie legt nicht dar, welche in den Akten liegende
Tatsachen an der mangelnden Begründung ihrer ersten Beschwerde (vom 17. Oktober
2024) samt erster Ergänzung (vom 22. Oktober 2024) etwas hätten ändern können. Nicht
einzugehen ist schliesslich auf ihre Vorwürfe gegen das Obergericht und gegen das
Betreibungsamt. Das Revisionsgesuch ist demnach abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann. Mit dem Entscheid über das Revisionsgesuch wird das Gesuch um
vorsorgliche Massnahmen gegenstandslos.

E. 4
Es rechtfertigt sich ausnahmsweise, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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